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RS OGH 1977/6/2 7Ob579/77,
7Ob619/81

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.06.1977

Norm

1.DVEheG §76

ZPO §482 B3

Rechtssatz

Voraussetzung für die Beachtlichkeit von Neuerungen im Berufungsverfahren ist auch im Eheverfahren deren

Wesentlichkeit. Das neue tatsächliche Vorbringen muß im Falle seiner Erweislichkeit geeignet sein, eine andere

Entscheidung herbeizuführen.

Entscheidungstexte

7 Ob 579/77
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